
Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwangs bei der 
Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes 

Berlin 

zuletzt geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 24. Juni 2004 
(GVBl. S. 253)  

(UZwG Bln) 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 - Zulässigkeit der Anwendung unmittelbaren Zwanges 

(1) Die Vollzugsbeamten des Landes Berlin dürfen in rechtsmäßiger Ausübung ihres Dienstes unmittelbaren 

Zwang anwenden, soweit die Anwendung gesetzlich, insbesondere durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes über das 

Verfahren der Berliner Verwaltung (Verwaltungsverfahrensgesetz), zugelassen ist. 

(2) Die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwanges richtet sich nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes. 

(3) Soweit andere Gesetze Vorschriften über die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwanges 

enthalten, bleiben sie unberührt. 

 

§ 2 - Begriffsbestimmungen 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, durch Hilfsmittel 

der körperlichen Gewalt und durch Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Reiz- und Betäubungsstoffe, Diensthunde, 

Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Wasserwerfer und technische Sperren sowie zum Sprengen bestimmte 

explosionsfähige Stoffe (Sprengmittel). 

(4) Waffen sind dienstlich zugelassene Schußwaffen (Pistolen, Revolver, Gewehre, Maschinenpistolen) und 

Hiebwaffen (Schlagstöcke). 

 

§ 3 - Vollzugsbeamte des Landes Berlin 

Vollzugsbeamte des Landes Berlin im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. die Polizeivollzugsbeamten, 

2. die Bediensteten im Justizvollzugsdienst, 

3. die Justizwachtmeister, 

4. die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft, soweit nicht für sie das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei 

Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes gilt, 

5. die Bediensteten oder Gruppen von Bediensteten anderer Berliner Behörden, die der Senat mit bestimmten 

Befugnissen der Polizeibehörde ausgestattet hat, 

6. die sonstigen Bediensteten, insbesondere die Dienstkräfte im Rahmen des allgemeinen Ordnungs- und 



Verkehrsüberwachungsdienstes der bezirklichen Ordnungsämter, die mit der Anwendung des 

Verwaltungszwanges beauftragt sind. 

 

§ 4 - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges sind von den möglichen und geeigneten Maßnahmen diejenigen 

zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigen. Jede Maßnahme darf nur so 

lange und so weit durchgeführt werden, wie ihr Zweck es erfordert. 

(2) Eine Maßnahme des unmittelbaren Zwanges darf nicht durchgeführt werden, wenn der durch sie zu 

erwartende Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht. 

 

§ 5 - Hilfeleistung für Verletzte 

Den bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges Verletzten ist Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu 

verschaffen, sobald es die Lage zuläßt. 

 

§ 6 - Handeln auf Anordnung 

(1) Die Vollzugsbeamten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang so anzuwenden, wie er im Vollzugsdienst von 

den Vorgesetzten oder von sonst dazu befugten Personen angeordnet wird. Dies gilt nicht, wenn die Anordnung 

die Menschenwürde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen werden würde. Hat der 

Vollzugsbeamte eine solche Anordnung trotzdem befolgt, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkannt hat oder 

wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich gewesen ist, daß er durch die Befolgung eine Straftat 

begehen werde. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Vollzugsbeamte den Anordnenden gegenüber 

vorzubringen, soweit ihm dies nach den Umständen möglich ist. 

(4) § 22 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes ist nicht anzuwenden. 

 

§ 7 - Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes; Artikel 8 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung von Berlin), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 

2 des Grundgesetzes; Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung von Berlin) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes; Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin) eingeschränkt. 



Zweiter Abschnitt 
Vorschriften über den Gebrauch der Schußwaffen 

 

§ 8 - Befugnis zum Gebrauch der Schußwaffen 

(1) Der Gebrauch der Schußwaffen ist nur den Vollzugsbeamten gestattet, die dienstlich damit ausgerüstet sind. 

(2) Der Gebrauch der Schußwaffen ist nur unter den besonderen Voraussetzungen der §§ 9 bis 16 zulässig. 

(3) Das Recht zum Gebrauch von Schußwaffen auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt. 

 

§ 9 - Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch 

(1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges erfolglos 

angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, 

wenn der Zweck nicht durch Waffeneinwirkung auf Sachen erreicht wird. 

(2) Zweck des Schußwaffengebrauchs darf nur sein, angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Der 

Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit 

gefährdet werden; dies gilt nicht, wenn sicn deren Gefährdung beim Einschreiten gegen eine Menschenmenge (§ 

16) oder eine bewaffnete Gruppe nicht vermeiden läßt. 

(3) Gegen Personen, die sich dem äußeren Eindruck nach im Kindesalter befinden, dürfen Schußwaffen nicht 

gebraucht werden. 

(4) Das Recht zum Gebrauch von Schusswaffen durch einzelne Polizeivollzugsbeamte in den Fällen der Notwehr 

und des Notstands bleibt unberührt. Verletzt ein Polizeivollzugsbeamter in diesen Fällen die ihm einem Dritten 

gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit nach den Vorschriften der Amtshaftung das 

Land Berlin. 

 

§ 10 - Androhung 

Der Gebrauch von Schußwaffen ist anzudrohen. Als Androhung gilt auch die Abgabe eines Warnschusses. 

 

§ 11 - Schußwaffengebrauch zur Verhinderung rechtswidriger Taten 

Ein Vollzugsbeamter darf auf einzelne Personen schießen, um sie an der unmittelbar bevorstehenden 

Ausführung oder der Fortsetzung einer rechtswidrigen Tat zu hindern, die sich den Umständen nach als 

 a) ein Verbrechen 

 oder 

 b) ein Vergehen unter Anwendung oder Mitführung von Schußwaffen oder Explosivmitteln 

 darstellt. 



§ 12 - Schußwaffengebrauch zum Anhalten flüchtender Verdächtiger 

Ein Vollzugsbeamter darf auf einzelne Personen schießen, um sie anzuhalten, wenn sie sich ihrer Festnahme 

oder Feststellung durch die Flucht zu entziehen versuchen und sie dringend verdächtig sind 

 a) eines Verbrechens 

oder 

 b) eines Vergehens und Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß sie auf der Flucht Schußwaffen oder 

Explosivmittel mit sich führen. 

 

§ 13 - Schußwaffengebrauch zum Anhalten flüchtender Verdächtiger 

Ein Vollzugsbeamter darf auf einzelne Personen schießen, die zu Freiheitsstrafe verurteilt sind oder deren 

Sicherungsverwahrung angeordnet ist und gegen die ein Vorführungsoder Haftbefehl oder ein Steckbrief zur 

Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe oder zum Vollzug der Sicherungsverwahrung erlassen werden ist, 

wenn sie sich ihrer Festnahme durch die Flucht zu entziehen versuchen. 

 

§ 14 - Schußwaffengebrauch gegen Ausbrecher 

Ein Vollzugsbeamter darf nur auf einzelne Personen schießen, um ihre Flucht zu vereiteln oder sie 

wiederzuergreifen, wenn sie sich in amtlichem Gewahrsam befinden oder befanden 

 a) zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe, 

 b) zum Vollzug der Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder der Sicherungsverwahrung, 

 c) auf Grund eines strafrichterlichen Haftbefehls oder eines Steckbriefes, d) wegen des dringenden Verdachts 

eines Verbrechens 

 oder 

 e) wegen des dringenden Verdachts eines Vergehens, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß sie 

Schußwaffen oder Explosivmittel mit sich führen. 

 

§ 15 - Schußwaffengebrauch bei Befreiungsversuchen 

Ein Vollzugsbeamter darf auf einzelne Personen schießen, die gewaltsam einen Gefangenen oder jemanden, 

a) dessen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§§ 63, 71 des Strafgesetzbuches § 126 a der 

Strafprozeßordnung), 

b) dessen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§§ 64, 71 des Strafgesetzbuches § l26a der 

Strafprozeßordnung) oder 

c) dessen Sicherungsverwahrung (§ 66 des Strafgesetzbuches) 

angeordnet ist, aus dem amtlichen Gewahrsam zu befreien versuchen. 



§ 16 

Schußwaffengebrauch gegen eine Menschenmenge 

(1) Schußwaffen dürfen gegen eine Menschenmenge nur dann gebraucht werden, wenn von ihr oder aus ihrer 

Mitte Gewalttaten begangen werden oder unmittelbar bevorstehen und andere Maßnahmen gegen sie oder 

einzelne nicht zum Ziele führen. 

(2) Die Androhung des Schußwaffengebrauchs (§ 10) ist gegenüber einer Menschenmenge zu wiederholen. 

(aufgehoben) 

 

Dritter Abschnitt 
Vorschriften über den Gebrauch von Hiebwaffen und Hilfsmitteln der 
körperlichen Gewalt 

 

§ 19 - Allgemeine Vorschriften 

Der Gebrauch von Hiebwaffen und der in § 2 Abs. 3 einzeln genannten Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ist nur 

den Vollzugsbeamten gestattet, die dienstlich damit ausgerüstet sind. 

 

§ 20 - Fesselung von Personen 

(1) Personen, die im Gewahrsam von Vollzugsbeamten sind, dürfen gefesselt werden, wenn 

 

 a) die Gefahr besteht, daß sie Personen angreifen, Sachen beschädigen oder tätlichen Widerstand leisten 

 b) sie zu fliehen versuchen oder besondere Umstände die Besorgnis begründen, daß sie sich aus dem 

Gewahrsam befreien werden oder von anderen Personen befreit werden sollen; 

 c) die Gefahr dar Selbsttötung oder der Selbstbeschädigung besteht. 

(2) Bei Uberführungen, Vorführungen und Ausführungen von Gefangenen, die wegen eines Verbrechens zu 

Freiheitsstrafe von 1 Jahr oder darüber verurteilt sind, und von Sicherungsverwahrten gelten die 

Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstabe b als erfüllt. 

 

§ 21 - Androhung gegenüber einer Menschenmenge 

Der Gebrauch von Hiebwaffen und Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt mit Ausnahme der technischen Sperren 

gegen eine Menschenmenge  ist wiederholt anzudrohen. 

 

§ 21a - Sprengmittel 

Sprengmittel dürfen nicht gegen Personen angewendet werden. 

§ 21b - Reizstoffe 

Als Reizstoffe werden Capsaicin und verwandte Stoffe (Pfefferspray) eingesetzt, sofern nicht der Einsatz 

herkömmlicher Reizstoffe (Tränengas) zwingend erforderlich ist. 



 

Vierter Abschnitt 
Zwangsuntersuchung, Zwangsbehandlung und Zwangsernährung 

§ 22 

Zwangsuntersuchung und Zwangsbehandlung 

(1) Gefangene dürfen auch gegen ihren Willen durch einen Arzt untersucht werden. 

(2) Sie dürfen gegen ihren Willen medizinisch nur behandelt werden, wenn für sie selbst oder ihre Umgebung 

Gefahr für Leib oder Leben besteht. 

(3) Die erforderlichen Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung eines Arztes getroffen werden. Ist 

ein Arzt nicht erreichbar und ein Aufschub mit Lebensgefahr verbunden, so dürfen Maßnahmen nur durchgeführt 

werden, wenn sie zumutbar und nicht mit Lebensgefahr verbunden sind. 

 

§ 23 - Zwangsernährung 

(1) Die in § 22 Abs. 1 genannten Personen dürfen gegen ihren Willen nur ernährt werden, wenn für sie Gefahr für 

Leib oder Leben besteht. 

(2) Für die erforderlichen Maßnahmen gilt § 22 Abs. 3 entsprechend. 

 

Fünfter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 24 - Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt für die Polizeivollzugsbeamten das nach § 9 Abs. 

2 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zuständige Mitglied des Senats. Im übrigen erläßt das 

jeweils zuständige Mitglied des Senats die Verwaltungsvorschriften im Einvernehmen mit dem nach Satz 1 

zuständigen Senatsmitglied. 

 



Anlage zum Schreiben der Behörde für Inneres und Sport vom 12. November 2013 

Relevanter Gesetzestext 

 

§ 18 HmbSOG (Formen des unmittelbaren Zwangs) 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, 

durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt und durch Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, 

Diensthunde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen bestimmte 

Explosivstoffe (Sprengmittel). 

(4) Als Waffen sind Schlagstock, Distanz-Elektroimpulsgerät, Pistole, Revolver, Gewehr und 

Maschinenpistole zugelassen. 

 

§ 19 HmbSOG (Befugnis zum Gebrauch von Waffen) 

(1) Die Befugnis zum Gebrauch von Waffen steht den Polizeivollzugsbeamten zu. 

(2) Die mit Sicherungsaufgaben betrauten Beamten der Justizverwaltung haben die Befugnis zum 

Gebrauch von Schlagstöcken. 

 

§ 20 HmbSOG (Handeln auf Anordnung) 

(1) Die in § 19 genannten Bediensteten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von 

ihren Vorgesetzten oder einer sonst dazu befugten Person angeordnet oder befohlen wird. Dies gilt 

nicht, wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt 

worden ist. 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt 

der Bedienstete die Anordnung trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es 

nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung sind dem Anordnenden gegenüber 

vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 

(4) § 36 Absätze 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) sowie § 107 

Absatz 3 des Hamburgischen Beamtengesetzes vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405) in ihrer 

jeweils geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. 

 

 



§ 21 HmbSOG (Hilfeleistung für Verletzte) 

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, so weit es nötig ist und die Lage es zulässt, 

Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen. 

 

§ 22 HmbSOG (Androhung unmittelbaren Zwanges) 

(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abgesehen 

werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des 

Zwangsmittels zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr notwendig ist. Als Androhung 

des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses. 

(2) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn dies zur Abwehr einer 

unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Als Schusswaffe im Sinne 

dieses Gesetzes gelten Pistole, Revolver, Gewehr und Maschinenpistole. 

(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst so 

rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch von 

Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung ist vor 

dem Gebrauch zu wiederholen. Vor dem Gebrauch von technischen Sperren kann von der 

Androhung abgesehen werden. 

 

§ 23 HmbSOG (Fesselung von Personen) 

Eine Person darf nur gefesselt werden, wenn sie sich im amtlichen Gewahrsam, befindet nach einer 

anderen Rechtsvorschrift vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort 

gebracht wird und 

a) die Gefahr besteht, dass sie Personen angreift, Sachen beschädigt, oder wenn sie Widerstand 

leistet; 

b) sie zu fliehen versucht oder besondere Umstände die Besorgnis begründen, dass sie sich aus dem 

Gewahrsam befreien wird oder dass ihre Befreiung durch andere Personen zu befürchten ist; 

c) die Gefahr besteht, dass die Person sicherzustellende Gegenstände beiseite schafft oder vernichtet; 

d) die Gefahr der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht. 

 

§ 24 HmbSOG (Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch) 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren 

Zwangs erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist 

ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird. 

(2) Zweck des Schusswaffengebrauchs darf nur sein, angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Der 

Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit 



gefährdet werden. Das gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr 

einer unmittelbar bevorstehenden Lebensgefahr ist. 

(3) Gegen Personen, die sich dem äußeren Eindruck nach im Kindesalter befinden, dürfen 

Schusswaffen nicht gebraucht werden. 

 

§ 25 HmbSOG (Schusswaffengebrauch gegen einzelne Personen) 

(1) Schusswaffen dürfen gegen einzelne Personen nur gebraucht werden, 

1.um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer rechtswidrigen Tat zu 

verhindern, die sich den Umständen nach 

 a) als ein Verbrechen, 

 b) als ein Vergehen darstellt, das unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder 

Sprengstoffen begangen werden soll oder ausgeführt wird; 

 2.um eine Person, die sich der Festnahme oder der Feststellung ihrer Person durch die Flucht zu 

entziehen versucht, anzuhalten, wenn sie 

 a) bei einer rechtswidrigen Tat auf frischer Tat betroffen wird, die sich den Umständen nach als ein 

Verbrechen darstellt, oder als ein Vergehen, das unter Anwendung oder Mitführung von 

Schusswaffen oder Sprengstoffen begangen wird, 

 b) eines Verbrechens dringend verdächtigt ist oder 

 c) eines Vergehens dringend verdächtigt ist und Anhaltspunkte befürchten lassen, dass sie von einer 

Schusswaffe oder einem Sprengstoff Gebrauch machen werde; 

 3. zur Vereitelung der Flucht oder zur Wiederergreifung einer Person, die sich im amtlichen 

Gewahrsam befindet oder befand 

 a) in einer festen Anstalt, 

 b) sonst wegen des dringenden Verdachts eines Verbrechens, 

 c) oder wegen des dringenden Verdachts eines Vergehens, wenn zu befürchten ist, dass sie von 

einer Schusswaffe oder einem Sprengstoff Gebrauch machen werde; 

 4. wenn sie mit Gewalt einen Gefangenen oder jemanden, dessen 

 a) Sicherungsverwahrung (§§ 66, 66 b des Strafgesetzbuches, § 106 Absätze 5 und 6 des 

Jugendgerichtsgesetzes), 

 b) Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 des Strafgesetzbuches) oder 

 c) Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 des Strafgesetzbuches) 

angeordnet ist, aus dem amtlichen Gewahrsam zu befreien versuchen. 



(2) Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur 

zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Lebensgefahr 

oder der unmittelbar bevorstehenden Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen 

Unversehrtheit ist. § 20 Absatz 1 Satz 1 findet im Falle des Satzes 1 keine Anwendung. 

(3) Schusswaffen dürfen entgegen Absatz 1 Nummer 3 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den 

Vollzug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offenen 

Anstalt verhindert werden soll. 

 

§ 26 HmbSOG (Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge) 

(1) Der Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge ist unzulässig, wenn 

erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt nicht, wenn der 

Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden 

Lebensgefahr ist. 

(2) Wer sich nach wiederholter Androhung des Schusswaffengebrauchs aus einer Menschenmenge, 

die Gewalttaten begeht oder aus ihr heraus begangene Gewalttaten durch Handlungen erkennbar 

billigt oder unterstützt, nicht entfernt, obwohl ihm das möglich ist, gilt nicht als Unbeteiligter im 

Sinne von Absatz 1. 



Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(HSOG) 

 
Vom 26. Juni 1990 
GVBl. I S. 197, 534 

 
 

§ 55 
 

Begriffsbestimmung, zugelassene Waffen 
 
   (1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche 
Gewalt, durch ihre Hilfsmittel und durch Waffen. 
 
   (2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder 
Sachen. 
 
   (3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, 
technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge sowie zum Sprengen 
bestimmte explosionsfähige Stoffe (Sprengmittel). 
 
   (4) Als Waffen sind Reiz- oder Betäubungsstoffe, Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr 
und Maschinenpistole zugelassen. Andere Waffen können durch Verwaltungsvorschriften 
zugelassen werden, wenn sie keine größeren Wirkungen als Schusswaffen nach Satz 1 haben. 
 
   (5) Wird die Bundespolizei im Lande Hessen zur Unterstützung der Polizeibehörden nach 
§ 102 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eingesetzt, so sind für die 
Bundespolizei auch die in Abs. 4 nicht genannten Waffen, die sie aufgrund Bundesrechts 
führen darf, zugelassen (besondere Waffen). Die besonderen Waffen dürfen nur nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes eingesetzt werden. 
 

§ 56 
 

Handeln auf Anordnung 
 
   (1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sind verpflichtet, 
unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von einer oder einem Weisungsberechtigten 
angeordnet wird. Dies gilt nicht, wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht 
zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 
 
   (2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. 
Wird die Anordnung trotzdem befolgt, so trifft die Polizeivollzugsbeamtin oder den 
Polizeivollzugsbeamten eine Schuld nur, wenn sie oder er erkennt oder wenn es nach den ihr 
oder ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird. 
 
   (3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat die Polizeivollzugsbeamtin oder 
der Polizeivollzugsbeamte der anordnenden Person gegenüber vorzubringen, soweit dies nach 
den Umständen möglich ist. 
 
   (4) § 71 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes ist nicht anzuwenden. (Abs. 4 ab 1. März 

2014 aufgehoben) 



 
§ 57 

 
Hilfeleistung für Verletzte 

 
   Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es 
zulässt, Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen. 
 

§ 58 
 

Androhung unmittelbaren Zwanges 
 
   (1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann 
abgesehen werden, wenn die Umstände dies nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige 
Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist. Als Androhung des 
Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses. 
 
   (2) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn dies zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
   (3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst 
so rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Vor dem Gebrauch 
von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist die Androhung zu 
wiederholen. Bei Gebrauch von technischen Sperren und Dienstpferden kann von der 
Androhung abgesehen werden. 
 

§ 59 
 

Fesselung von Personen 
 
   Eine Person, gegen die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften unmittelbarer 
Zwang angewendet werden darf, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie 
 
1. Polizeivollzugsbeamtinnen, Polizeivollzugsbeamte oder Dritte angreifen, Widerstand 

leisten oder Sachen beschädigen wird, 
 
2. fliehen wird oder befreit werden soll oder 
 
3. sich töten oder verletzen wird. 
 

§ 60 
 

Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 
 
   (1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren 
Zwanges erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen 
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Schusswaffengebrauch 
gegen Sachen erreicht werden kann. 
 



   (2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder 
fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. 
 
   (3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht vierzehn Jahre alt sind, 
dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Dies gilt nicht, wenn der 
Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben ist. 
 
   (4) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn für die Polizeivollzugsbeamtin oder den 
Polizeivollzugsbeamten erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet 
werden. Dies gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 
 

§ 61 
 

Schusswaffengebrauch gegen Personen, Sprengmittel 
 
   (1) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, 
 
1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 
 
2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Verbrechens oder 

eines Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder 
Explosivmitteln zu verhindern, 

 
3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht 

zu entziehen versucht, wenn sie  
 

a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder 
 

b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, 

 
4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem Gewahrsam 

zu halten oder ihm zuzuführen ist 
 

a) aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder aufgrund des 
dringenden Verdachts eines Verbrechens oder 

 
b) aufgrund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder aufgrund des 

dringenden Verdachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, oder 

 
5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern oder 

in sonstigen Fällen des § 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 des 
Strafvollzugsgesetzes.  

 



   (2) Schusswaffen dürfen nach Abs. 1 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den 
Vollzug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer 
offenen Anstalt verhindert werden soll. 
 
   (3) Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden. 
 

§ 62 
 

Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge 
 
   (1) Der Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge ist unzulässig, 
wenn für die Polizeivollzugsbeamtin oder den Polizeivollzugsbeamten erkennbar Unbeteiligte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt nicht, wenn der 
Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 
 
   (2) Unbeteiligte sind nicht Personen in einer Menschenmenge, die Gewalttaten begeht oder 
durch Handlungen erkennbar billigt oder unterstützt, wenn diese Personen sich aus der 
Menschenmenge trotz wiederholter Androhung nach § 58 Abs. 3 nicht entfernen. 
 
 



Rechtsgrundlagen für die Anwendung von Zwang durch die Polizei aus dem 

Polizeigesetz NRW (PolG NRW) des Landes NRW 

 
§ 50 PolG NRW Zulässigkeit des Verwaltungszwanges 

(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder 
Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er 
unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. 
(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet 
werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist, 
insbesondere weil Maßnahmen gegen Personen nach den §§ 4 bis 6 nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, und die Polizei hierbei 
innerhalb ihrer Befugnisse handelt. 
 
§ 51 PolG NRW Zwangsmittel 

(1) Zwangsmittel sind 
1. Ersatzvornahme (§ 52), 
2. Zwangsgeld (§ 53), 
3. unmittelbarer Zwang (§ 55). 
(2) Sie sind nach Maßgabe der §§ 56 und 61 anzudrohen. 
(3) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und 
solange wiederholt und gewechselt werden, bis der Verwaltungsakt befolgt worden 
ist oder sich auf andere Weise erledigt hat. Bei Erzwingung einer Duldung oder 
Unterlassung kann das Zwangsgeld für jeden Fall der Nichtbefolgung festgesetzt 
werden. 
 
§ 52 PolG NRW Ersatzvornahme 

(1) Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch 
einen anderen möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so kann die Polizei auf 
Kosten der betroffenen Person die Handlung selbst ausführen oder einen anderen 
mit der Ausführung beauftragen. § 77 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes findet 
Anwendung. 
(2) Es kann bestimmt werden, dass die betroffene Person die voraussichtlichen 
Kosten der Ersatzvornahme im Voraus zu zahlen hat. Zahlt die betroffene Person die 
Kosten der Ersatzvornahme oder die voraussichtlich entstehenden Kosten der 
Ersatzvornahme nicht fristgerecht, so können sie im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben werden. Die Beitreibung der voraussichtlichen Kosten unterbleibt, 
sobald die betroffene Person die gebotene Handlung ausführt. 
 
§ 53 PolG NRW Zwangsgeld 

(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens fünf und höchstens zweitausendfünfhundert 
Euro schriftlich festgesetzt. 
(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist der betroffenen Person eine 
angemessene Frist zur Zahlung einzuräumen. 



(3) Zahlt die betroffene Person das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Die Beitreibung unterbleibt, sobald die 
betroffene Person die gebotene Handlung ausführt oder die zu duldende Maßnahme 
gestattet. Ein Zwangsgeld ist jedoch beizutreiben, wenn der Duldungs- oder 
Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch die 
Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden sollte; sind weitere 
Zuwiderhandlungen nicht mehr zu befürchten, so kann von der Beitreibung 
abgesehen werden, wenn diese eine besondere Härte darstellen würde. 
 
§ 54 PolG NRW Ersatzzwangshaft 

(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf Antrag 
der Polizei die Ersatzzwangshaft anordnen, wenn bei Androhung des Zwangsgeldes 
hierauf hingewiesen worden ist. Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag, 
höchstens zwei Wochen. 
(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von der Justizverwaltung nach 
den Bestimmungen der §§ 901, 904 bis 910 der Zivilprozessordnung zu vollstrecken. 
 

§ 55 PolG NRW Unmittelbarer Zwang 

(1) Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht in Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. 
Für die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwanges gelten die §§ 57 ff. 
(2) Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen. 
(3) Auf Verlangen der betroffenen Person hat sich der Polizeivollzugsbeamte 
auszuweisen, sofern der Zweck der Maßnahme nicht beeinträchtigt wird. 
 
§ 56 PolG NRW Androhung der Zwangsmittel 

(1) Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudrohen. Der betroffenen Person ist in 
der Androhung zur Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu 
bestimmen; eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, wenn eine Duldung oder 
Unterlassung erzwungen werden soll. Von der Androhung kann abgesehen werden, 
wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung 
des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. 
(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die 
Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbunden 
werden, wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. 
(3) Die Androhung muss sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Werden 
mehrere Zwangsmittel angedroht, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie 
angewandt werden sollen. 
(4) Wird Ersatzvornahme angedroht, so sollen in der Androhung die 
voraussichtlichen Kosten angegeben werden. 
(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen. 
(6) Die Androhung ist zuzustellen. Das gilt auch dann, wenn sie mit dem 
zugrundeliegenden Verwaltungsakt verbunden ist und für ihn keine Zustellung 
vorgeschrieben ist. 
 



§ 57 PolG NRW Rechtliche Grundlagen 

(1) Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur 
Anwendung unmittelbaren Zwanges befugt, gelten für die Art und Weise der 
Anwendung die §§ 58 bis 66 und, soweit sich aus diesen nichts Abweichendes 
ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes. 
(2) Die Vorschriften über Notwehr und Notstand bleiben unberührt. 
 

§ 58 PolG NRW Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch 
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen. 
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen 
oder Sachen. 
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, 
technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und 
Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen bestimmte explosionsfähige Stoffe 
(Sprengmittel). 
(4) Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr und Maschinenpistole 
zugelassen. 
(5) Wird die Bundespolizei im Lande Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung der 
Polizei in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 Satz 1 oder des Artikels 91 Abs. 1 des 
Grundgesetzes eingesetzt, so sind für die Bundespolizei auch Maschinengewehre 
und Handgranaten zugelassen (besondere Waffen). Die besonderen Waffen dürfen 
nur nach den Vorschriften dieses Gesetzes eingesetzt werden. 
 
§ 59 PolG NRW Handeln auf Anordnung 

(1) Die Polizeivollzugsbeamten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, 
der von einem Weisungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die 
Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt 
worden ist. 
(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen 
würde. Befolgt der Polizeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft ihn eine 
Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen 
offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird. 
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der 
Polizeivollzugsbeamte dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach 
den Umständen möglich ist. 
(4) § 36 Absatz 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes ist nicht anzuwenden. 
 
§ 60 PolG NRW Hilfeleistung für Verletzte 

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die 
Lage es zulässt, Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen. 
 
§ 61 PolG NRW Androhung unmittelbaren Zwanges 

(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung 
kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn 



die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
notwendig ist. Als Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe 
eines Warnschusses. 
(2) Schusswaffen und Handgranaten dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht 
werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist. 
(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges 
möglichst so rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. 
Der Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets 
anzudrohen; die Androhung ist vor dem Gebrauch zu wiederholen. Bei dem 
Gebrauch von technischen Sperren und dem Einsatz von Dienstpferden kann von 
der Androhung abgesehen werden. 
 
§ 62 PolG NRW Fesselung von Personen 
Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten 
wird, kann gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 

1. Polizeivollzugsbeamte oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen von 
nicht geringem Wert beschädigen wird, 

2. fliehen wird oder befreit werden soll oder 

3. sich töten oder verletzen wird. 

Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder 
zur Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird. 

 

§ 63 PolG NRW Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwanges erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg 
versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht 
durch Schusswaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann. 
(2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs-oder 
fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. 
(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, 
dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn der 
Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib oder Leben ist. 
(4) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeivollzugsbeamten 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt nicht, 
wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Lebensgefahr ist. 
 
§ 64 PolG NRW Schusswaffengebrauch gegen Personen 



(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, 
1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 
2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Verbrechens 
oder eines Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder 
Explosivmitteln zu verhindern, 
3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung 
durch Flucht zu entziehen versucht, wenn sie 
a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder 
b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, 
4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem 
Gewahrsam zu halten oder ihm zuzuführen ist 
a) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder auf Grund 
des dringenden Verdachts eines Verbrechens oder 
b) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder auf Grund des 
dringenden Verdachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, 
5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu 
verhindern. 
(2) Schusswaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich 
um den Vollzug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn 
die Flucht aus einer offenen Anstalt verhindert werden soll. 
§ 65 Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge 
 
§ 65 PolG NRW Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer 

Menschenmenge 

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nur gebraucht 
werden, wenn von ihr oder aus ihr heraus schwerwiegende Gewalttaten begangen 
werden oder unmittelbar bevorstehen und andere Maßnahmen keinen Erfolg 
versprechen. 
(2) Wer sich aus einer solchen Menschenmenge nach wiederholter Androhung des 
Schusswaffengebrauchs nicht entfernt, obwohl ihm das möglich ist, ist nicht 
Unbeteiligter im Sinne des § 63 Abs. 4. 
 
§ 66 PolG NRW Besondere Waffen, Sprengmittel 

(1) Besondere Waffen im Sinne des § 58 Abs. 5 dürfen gegen Personen nur in den 
Fällen des § 64 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 5 von der Bundespolizei, die gemäß den 
Artikeln 35 Abs. 2 Satz 1 oder 91 Abs. 1 des Grundgesetzes zur Unterstützung der 
Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird, und nur mit Zustimmung 
des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen oder eines von ihm im Einzelfall 
Beauftragten angewendet werden, wenn 
1. diese Personen von Schusswaffen oder Explosivmitteln Gebrauch gemacht haben 
und 
2. der vorherige Gebrauch anderer Schusswaffen erfolglos geblieben ist. 



(2) Besondere Waffen dürfen nur gebraucht werden, um einen Angriff abzuwehren. 
Handgranaten dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nicht gebraucht 
werden. 
(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften über den Schusswaffengebrauch unberührt. 
(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden. 



Polizeigesetz 
des Freistaates Sachsen 

(SächsPolG) 
 

Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Januar 2013 
 

… 
 

Unterabschnitt 4 

Polizeizwang 

 

§ 30 

Allgemeines, Zuständigkeit 

 

(1) Die Polizei wendet unmittelbaren Zwang nach den Vorschriften dieses Gesetzes, andere 
Zwangsmittel nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SächsGVBl. S. 614, 
913), geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 25. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 160), in der 
jeweils geltenden Fassung, an. 
 
(2) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs obliegt dem Polizeivollzugsdienst. 
 

§ 31 

Begriff und Mittel des unmittelbaren Zwangs 

 

(1) Unmittelbarer Zwang ist jede Einwirkung auf Personen oder Sachen durch einfache körperliche 
Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch. 
 
(2) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, 
Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reizstoffe sowie zum Sprengen von Sachen bestimmte 
explosive Stoffe (Sprengmittel). Das Staatsministerium des Innern kann weitere Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt zulassen. 
 
(3) Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr und automatische Handfeuerwaffen 
zugelassen. 
 

§ 32 

Voraussetzungen und Durchführung 

des unmittelbaren Zwangs 

 
(1) Unmittelbarer Zwang darf nur angewandt werden, wenn der polizeiliche Zweck auf andere Weise 
nicht erreichbar erscheint. Unmittelbarer Zwang darf nicht mehr angewandt werden, wenn der Zweck 
erreicht ist. Gegen Personen darf unmittelbarer Zwang nur angewandt werden, wenn der polizeiliche 
Zweck durch unmittelbaren Zwang gegen Sachen nicht erreichbar erscheint. Das angewandte Mittel 
muss nach Art und Maß dem Verhalten, dem Alter und dem Zustand des Betroffenen angemessen 
sein. Gegenüber einer Menschenansammlung darf unmittelbarer Zwang nur angewandt werden, wenn 
seine Anwendung gegen einzelne Teilnehmer der Menschenansammlung offensichtlich keinen Erfolg 
verspricht. 
 
(2) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abgesehen 
werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des 
Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Als Androhung des 
Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses. 
 
(3) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.  
 



(4) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwangs möglichst so 
rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch der Schusswaffe 
gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung ist vor dem Gebrauch 
zu wiederholen. Bei Gebrauch von technischen Sperren und Dienstpferden kann von der Androhung 
abgesehen werden.  
 
(5) Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Vollstreckung von Verwaltungsakten der Polizei 
gelten im Übrigen die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen. 
 

§ 33 

Voraussetzungen des Schusswaffengebrauchs 

 
(1) Der Schusswaffengebrauch ist nur zulässig, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Anwendung unmittelbaren Zwangs vorliegen und wenn einfache körperliche Gewalt sowie verfügbare 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder mitgeführte Schlagstöcke erfolglos angewandt worden sind 
oder ihre Anwendung offensichtlich keinen Erfolg verspricht. Auf Personen darf erst geschossen 
werden, wenn der polizeiliche Zweck durch Waffenwirkung gegen Sachen nicht erreicht werden kann. 
 
(2) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn erkennbar Unbeteiligte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige 
Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 
 

§ 34 

Schusswaffengebrauch gegenüber Personen 

 
(1) Schusswaffen dürfen gegen einzelne Personen nur gebraucht werden, 
 
1. um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer rechtswidrigen Tat zu 
verhindern, die sich den Umständen nach 

a) als ein Verbrechen oder 
b) als ein Vergehen, das unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder 
Sprengmitteln begangen werden soll oder ausgeführt wird, darstellt, 

 
2. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu 
entziehen versucht, wenn sie 

a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder 
b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
Schusswaffen oder Sprengmittel mitführt, 

 
3. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, wenn diese in amtlichem Gewahrsam 
zu halten oder ihm zuzuführen ist 

a) wegen eines Verbrechens oder aufgrund des dringenden Verdachts eines Verbrechens oder 
b) wegen eines Vergehens oder aufgrund des dringenden Verdachts eines Vergehens, wobei zu 
befürchten ist, dass sie von einer Schusswaffe oder einem Sprengmittel Gebrauch machen 
werde, 

 
4. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern, oder in 
sonstigen Fällen des § 100 des Strafvollzugsgesetzes. 
 
(2) Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur 
zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der 
gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. 
 
(3) Schusswaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 3 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den Vollzug 
eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt 
verhindert werden soll. 



 
(4) Der Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge ist unzulässig, wenn für den 
Polizeibediensteten erkennbar ist, dass Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. 
Dies gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Lebensgefahr ist. 
 
(5) Unbeteiligte sind nicht Personen in einer Menschenmenge, die Gewalttaten begeht oder durch 
Handlungen erkennbar billigt oder unterstützt, wenn diese Personen sich aus der Menschenmenge 
trotz wiederholter Androhung nach § 32 Abs. 4 nicht entfernen. 
 
(6) Das Recht zum Gebrauch von Schusswaffen aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften bleibt 
unberührt. 
 


